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§ 2 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Abs. 1 
… 

13.   

Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- 
und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und Elemente sind 
zu erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswerts der Landschaft 
sind zu vermeiden. Zum Zweck der Erholung sind nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete 
Flächen zu schützen und, wo notwendig, zu pflegen, zu gestalten und zugänglich zu erhalten oder 
zugänglich zu machen. Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind ausreichende Flächen für die 
Erholung bereitzustellen. Zur Erholung im Sinne des Satzes 4 gehören auch natur- und 
landschaftsverträgliche sportliche Betätigungen in der freien Natur. 
 

14.   

Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart, einschließlich solcher 
von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder schützenswerter Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten. 
 

15.   

Das allgemeine Verständnis für die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
ist ein frühzeitiger Informationsaustausch mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit zu 
gewährleisten. 


